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Botschaft 
 
 

4. Antrag Anpassung Konzessionsabgabe Strompreis per 
01.01.2022 

 
 
Sachverhalt 
 
Die aktuellen Unwetter bescherten der Gemeinde Stüsslingen hohe Schäden und ein 

Investitionspotential bei der Ereignisanalyse, der Überarbeitung der Gefahrenkarte 

und des Schutzkonzepts, der Siedlungsentwässerung bei Hochwasserschutzmass-

nahmen, den Fluranlagen (Strassen, Drainagen) sowie bei Bachverbauungen, von 

im Moment hochgerechnet rund CHF 1.2 bis CHF 2.0 Mio.  

Werden diese Investitionen über die nächsten 40 Jahre abgeschrieben, ergeben sich 

jährliche Abschreibungen von rund CHF 40'000.00 pro Jahr. 

Obwohl der Kanton und Bund Beiträge an die Kosten zahlt, muss ein grosser Teil 

selbst finanziert werden. Weitere Investitionen die zwingend anstehen, wie Erbeben-

schutz in der Kreisschule etc. kommen noch auf uns zu und müssen ebenfalls finan-

ziert werden. 

Zudem müssen die Konzessionsgebühren beider Ortsteile infolge der vor rund einem 

Jahr erfolgten Fusion vereinheitlicht werden. Im Schnitt liegt die Konzessionsabgabe 

in den AWAG Gemeinden (Primeo Energie) bei 1.0323 Rappen pro Kilowattstunde. 

Ziel ist es, für das gesamte Gemeindegebiet per 01.01.2022 einen Einheitssatz für 

die Konzessionsabgabe von 1.50 Rappen pro Kilowattstunde anzusetzen.  

Dies betrifft den einzelnen Stromverbraucher nur wenig und ist gut tragbar. Es hilft 

aber der Gemeinde, die zusätzlichen Abschreibungen durch die Hochwassermass-

nahmen besser zu tragen. 

Die Stromkosten werden je nach Produkt durch die Anbieter sogar leicht gesenkt und 

federn diese Anpassung auf dem Konzessionsanteil teilweise ab. 

Der einzelnen Hausbesitzer kann zudem mit Investitionen in eigene, umweltbewusste 

Stromproduktionen, wie zum Beispiel Solarpanels, diese Mehrkosten abfedern und 

sogar reduzieren. Da die Stromlieferanten den Abnahmepreis, also die Vergütung an 

die privaten Stromproduzenten anheben werden. 
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Die Anpassung dieser Konzessionsabgabe hilft zudem auch der Umwelt, da so der 

Verbraucht mehr hinterfragt und optimiert wird. 

Eine Anpassung der Steuern, würde die Gemeinde für Neuzuzüger unattraktiv ma-

chen und ein Teil würde sich dadurch nicht an den Kosten beteiligen.  

Die Preisanpassung ergibt für die Gemeinde hochgerechnet Mehreinnahmen von un-

gefähr CHF 45'000.00, um die erwähnten Mehrkosten zu decken. 

Bei 550 Haushaltungen ergibt diese Anpassung der Konzessionsabgaben Mehrkos-

ten pro Haushalt von durchschnittlich CHF 80.00 pro Jahr. 

Um dies besser zu illustrieren hier die Berechnungs-Beispiele der Primeo Energie, 

die die Preisentwicklung abbilden anhand von repräsentativen Referenzprofilen: 

 

Und dasselbe Berechnungs-Beispiel für den Ortsteil Rohr - Eniwa: 
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Sowohl Primeo Energie (Stromlieferant Ortsteil Stüsslingen) als auch die Eniwa 

(Stromlieferant Ortsteil Rohr) können diese Anpassungen nach einem Gemeindever-

sammlungsbeschluss auf Anfang eines Kalenderjahres 2022 anpassen. 

 

Antrag Gemeinderat 
 
Die Konzessionsabgabe sei per 01.01.2022 mittels Einheitssatz für das gesamte Ge-
meindegebiet auf 1.50 Rappen pro Kilowattstunden festzulegen. 
 
 
 
 
 
Dieser Botschaft liegen folgende Unterlagen bei:  
1.  Übersichtliche Präsentation zum Stromtarif Stüsslingen der Firma Primeo Energie 
2.  Kalkulationstabelle der Konzessionsabgaben beider Dorfteile und Stromlieferanten 
3.  Übersicht Veränderung der Strompreise für das gesamte Gemeindegebiet 

 
 
 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Georges Gehriger, Telefon Nummer 079 322 74 24, gerne 
zur Verfügung. 
 
 
 
Stüsslingen, 10.09.2021 


